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Regeste

Vertriebskooperationsvereinbarung; kumulativer Schuldbeitritt, | Vertragsrecht

Erwägungen

E. 1
Der angefochtene Entscheid ist ein Endentscheid ( Art. 90 BGG ) einer Vorinstanz im Sinne
von Art. 75 BGG . Der Streitwert erreicht die Grenze von Fr. 30'000.-- gemäss Art. 74 Abs.
1 lit. b BGG . Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor und geben zu keinen
Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt einer hinreichenden
Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) grundsätzlich einzutreten.

E. 2.1
Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und 96 BGG
gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten darauf nicht
eingetreten werden kann ( BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1). In der
Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt
Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Unerlässlich ist, dass auf die Begründung des
angefochtenen Entscheids eingegangen und im Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom
Bundesgericht überprüfbare Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in
der Beschwerde an das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den
als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 115 E. 2,
86 E. 2). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten
und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge
nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art.
106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung
des Willkürverbots ( Art. 9 BV ) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der
angefochtene Entscheid sei willkürlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern
der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 III 564 E. 4.1).

E. 2.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den
streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und
erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt ( BGE
140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 und



Art. 105 Abs. 2 BGG ). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 145
V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese
Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den
Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie
entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den
Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik
diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom
angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

E. 3
Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz im Fürstentum Liechtenstein; es liegt ein
internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Die internationale
Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte ist unbestritten. In Streitigkeiten betreffend
internationale Verträge prüft das Bundesgericht von Amtes wegen, welches Recht nach
Massgabe des IPRG anwendbar ist ( BGE 137 III 481 E. 2.1; 130 III 417 E. 2). Zu prüfen
ist, welchem Recht das Schuldverhältnis zwischen den Parteien gemäss Ziffer 6.2 VKV
untersteht.

E. 3.1
Nach Art. 116 Abs. 1 IPRG untersteht der Vertrag dem von den Parteien gewählten Recht.
Die Rechtswahl muss ausdrücklich sein oder sich eindeutig aus dem Vertrag oder den
Umständen ergeben ( Art. 116 Abs. 2 Satz 1 IPRG ). Im Übrigen untersteht die Rechtswahl
dem gewählten Recht ( Art. 116 Abs. 2 Satz 2 IPRG ). Die Annahme eines
Verweisungsvertrages setzt voraus, dass sich die Parteien der kollisionsrechtlichen Frage
bewusst waren und einen entsprechenden Rechtswahlwillen übereinstimmend erklären
wollten ( BGE 130 III 417 E. 2.2.1; 123 III 35 E. 2 c/bb; 119 III 173 E. 1 b.). Ob ein
tatsächlicher Konsens hinsichtlich der Rechtswahl vorliegt, ist eine Tatfrage ( BGE 119 II
173 E. 1b). Folgt die Rechtswahl aus normativer Bindung, ist zusätzlich eine objektiv
hinreichend schlüssige, ausdrückliche oder konkludente Willenserklärung erforderlich, die
vom Empfänger nach dem Vertrauensprinzip unzweideutig auf einen Verweisungsvertrag
bezogen werden darf ( BGE 130 III 417 E. 2.2.1; 123 III 35 E. 2c/bb; 119 II 173 E. 1b). Der
Hinweis auf ein bestimmtes Recht stellt für sich allein noch keine hinreichende
Willenserklärung dar. Erforderlich sind zusätzliche Anhaltspunkte, um auf den Willen der
Parteien zu schliessen, von der objektiven Anknüpfung abzuweichen und ein anderes Recht
anzuwenden ( BGE 130 III 417 E. 2.2.1; 119 II 173 E. 1b). Solche Anhaltspunkte können
sich sowohl aus dem Vertrag selbst oder aus den Umständen des Vertragsschlusses ergeben.
Hierzu zählen etwa die Vertragssprache oder die Verwendung von Rechtsbegriffen einer
bestimmten Rechtsordnung ( BGE 130 III 417 E. 2.2.1; 123 III 35 E. 2c/bb, je mit
Hinweisen).

E. 3.2
Die Vorinstanz stellte fest, dass kein subjektiv übereinstimmender Wille der Parteien
betreffend das anwendbare Recht bestanden habe. In Anwendung des Vertrauensprinzips
unterstellte die Vorinstanz das Rechtsverhältnis auch in Bezug auf die Sicherungsklausel
nach Ziffer 6.2 VKV zufolge gültiger Rechtswahl gemäss Ziffer 8.3 VKV dem
liechtensteinischen Recht. Es sei gestützt auf den Wortlaut und die Systematik von einer
objektiv hinreichend schlüssigen, mindestens konkludent übereinstimmenden



Willenserklärung der Parteien auszugehen. Gemäss Wortlaut beziehe sich die
Rechtswahlklausel generell auf die VKV und enthalte - anders als die
Gerichtsstandsvereinbarung - keine Beschränkung auf die Beschwerdegegnerin und die
C.________ GmbH als "Parteien" der VKV. Dass die Unterschrift der Beschwerdeführerin
in eigenem Namen lediglich auf Ziffer 6.2 VKV Bezug nimmt, habe nicht zur Folge, dass
sich die Rechtswahlklausel nicht auch auf den Schuldbeitritt erstrecke, da es sich dabei um
die Hauptverpflichtung der Beschwerdeführerin handle. Es sei nachvollziehbar, dass sich
diesbezüglich lediglich ein kurzer Vermerk bei der Unterschrift der Beschwerdeführerin
finde. Dies schliesse die Geltung weiterer Bestimmungen nicht von vornherein aus. Die
Regelung von Ziffer 6.2 VKV sei gemäss Systematik und Nummerierung integraler
Bestandteil der VKV. Die Ziffern betreffend das anwendbare Recht und die
Gerichtsstandsvereinbarung folgten erst am Schluss der VKV. Darüber hinaus habe die
Beschwerdeführerin für die C.________ GmbH und für sich persönlich gleichzeitig am 7.
Januar 2019 unterschrieben. All dies spreche dafür, dass es sich bei der VKV als Ganzes um
ein einheitliches Vertragskonstrukt mit drei Rechtssubjekten und teilweise verschiedenen
Rechten und Pflichten handle. Die Beschwerdeführerin sei auch nicht bloss eine
aussenstehende, unbeteiligte Drittperson, die einen Schuldbeitritt unterzeichnete, sondern
das einzige Organ der C.________ GmbH. Es bestehe folglich eine sehr enge Verbindung
zwischen dem Vertragsverhältnis der Beschwerdegegnerin mit der C.________ GmbH
einerseits, sowie der Verpflichtung der Beschwerdeführerin andererseits. Die Parteien
führten nicht aus, dass einzelne Punkte der VKV mündlich oder schriftlich besprochen
worden seien oder dass die Beschwerdeführerin bzw. ihr an den Vertragsverhandlungen
beteiligter Sohn bezüglich Rechtswahl bei der Beschwerdegegnerin nachgefragt hätten. Die
Beschwerdegegnerin habe daher in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass hinsichtlich
der einzelnen Bestimmungen der VKV keine Unklarheiten bestanden hätten. Die
Beschwerdeführerin sei auf den durch objektive Auslegung ermittelten Sinn ihrer
Willenserklärung zu behaften und die Beschwerdegegnerin in ihrem diesbezüglichen
Vertrauen zu schützen.

E. 3.3
Die vorinstanzliche Auslegung des Verweisungsvertrags unter Anwendung des
Vertrauensprinzips hält vor Bundesrecht stand. Was die Beschwerdeführerin gegen die
vorinstanzlichen Erwägungen vorbringt, erheischt keine andere Beurteilung:

E. 3.3.1
Die Beschwerdeführerin wendet ein, zwischen den Parteien sei ein normativer Konsens mit
dem Inhalt erzielt worden, dass sie Ziffer 6.2 VKV nicht dem liechtensteinischen Recht,
sondern dem schweizerischen Recht unterstellen wollten. Die Vorinstanz erwog hierzu,
dass die Beschwerdeführerin keine konkreten Tatsachenbehauptungen zu den
Vertragsverhandlungen oder dem Verhalten der Beteiligten bei Vertragsschluss aufgestellt
habe, die als äussere Umstände in Anwendung des Vertrauensprinzips einen normativen
Konsens mit dem geltend gemachten Inhalt nahelegten. Dem hält die Beschwerdeführerin
einzig entgegen, sie habe " zu den Vertragsverhandlungen und dem Zustandekommen der
VKV " die Parteibefragung sowie die Zeugenbefragung ihres Sohnes beantragt, und
verweist auf Randziffer 19 der Klageantwort. Es trifft zwar zu, dass die Beschwerdeführerin
am angegebenen Ort die entsprechenden Beweisanträge stellte. Die dazugehörigen
Tatsachenbehauptungen betreffen indes einzig den Wortlaut der VKV, die Erklärung in der
Unterschriftenzeile und den Anwendungsbereich der Gerichtsstandsvereinbarung. Ein den



Substanziierungsanforderungen genügender Tatsachenvortrag zu konkreten Umständen aus
den behaupteten Vertragsverhandlungen fehlt (vgl. BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365
E. 2b mit Hinweisen). Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass die fehlenden
Tatsachenbehauptungen der diesbezüglich beweisbelasteten Beschwerdeführerin nicht
durch einen Beweisantrag geheilt werden können und deshalb mangels rechtserheblicher
Tatsachenbehauptungen keine Beweise abzunehmen sind. Die Vorinstanz hat damit die
Anforderungen an die Substanziierungslast nicht überspannt. Die Rüge einer Verletzung
von Art. 152 ZPO , Art. 8 ZGB und Art. 29 BV schlägt fehl.

E. 3.3.2
Die Beschwerdeführerin bringt vor, zu keinem Zeitpunkt direkt mit der
Beschwerdegegnerin Kontakt gehabt zu haben, weshalb ihr weder ein hypothetischer
Parteiwille noch ein normativer Konsens unterstellt werden könne. Das "
Kommunikationsverhalten " zwischen der Beschwerdegegnerin und dem Sohn der
Beschwerdeführerin sei "i m Zusammenhang mit der Frage, ob das Vertrauen der
Beschwerdegegnerin in ihrem Verständnis der Rechtswahlklausel zu schützen ist,
wesentlich und klärungsbedürftig ". Als Beweis habe sie neben der Zeugenbefragung der
involvierten Personen zahlreiche E-Mails offeriert. Sie wirft der Vorinstanz vor, " aus
unerklärlichen Gründen " auf die Durchführung eines Beweisverfahrens für diese zentralen
Beweismittel verzichtet zu haben. Die zum Beweis offerierte E-Mail-Korrespondenz
betrifft den Zeitraum zwischen dem 29. Januar 2019 bis November 2021. Für die
Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist indes der Zeitpunkt des Vertragsschlusses am 7./
8. Januar 2019 massgeblich; die Kommunikation nach Vertragsschluss ist damit nicht von
Bedeutung. Die Beschwerdeführerin bring zwar vor, dass die Kommunikation nach
Vertragsschluss " ganz grundsätzlich " Aufschluss über die Umstände des
Zustandekommens eines Vertrages geben könnten. Welche konkreten Umstände dies sein
sollen, lässt sie offen. Dass ein nachträgliches Parteiverhalten auf einen tatsächlichen
Willen der Parteien habe schliessen lassen, behauptet die Beschwerdeführerin ebenfalls
nicht (vgl. BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 142 III 239 E. 5.2.1; 133 III 61 E. 2.2.2.2). Darüber
hinaus wird aus ihrem Sachverhaltsvortrag in der Klageantwort auch nicht hinreichend klar,
welche für die Frage der Rechtswahl relevante Tatsache die Beschwerdeführerin mit dem
behaupteten Kommunikationsverhalten präzise zu behaupten beabsichtigte. Zu kurz greift
ihre Schlussfolgerung, dass ohne einen direkten Kontakt zwischen den Parteien nicht auf
einen normativen Konsens geschlossen werden könne. Die Vorinstanz hat diesem
Vorbringen in der Auslegung zu Recht keine Beachtung geschenkt, sondern auf die
ausdrücklich ausgetauschten Willenserklärungen sowie die konkret festgestellten Umstände
abgestellt.

E. 3.3.3
Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Vorinstanz hätte die Rechtswahlklausel zu
Ungunsten der Beschwerdegegnerin als Verfasserin auslegen, einen Dissens annehmen und
in objektiver Anknüpfung schweizerisches Recht anwenden müssen. Der
Verweisungsvertrag sei gestützt auf die festgestellten Umstände nicht eindeutig, weshalb
die Beschwerdegegnerin keinen Vertrauensschutz geniessen solle. Darin kann der
Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden. Die vorinstanzlichen Erwägungen zur
grammatikalischen und systematischen Auslegung der schriftlichen Willenserklärung der
Beschwerdeführerin in der VKV überzeugen. Die Vorinstanz begründet schlüssig, dass die
VKV als einheitliches Vertragsgefüge auszulegen und der darin enthaltenen



Rechtswahlklausel einheitlich zu unterstellen ist. Sie hat dabei zu Recht dem Umstand
Rechnung getragen, dass aufgrund der Organstellung der Beschwerdeführerin auch eine
enge Verbindung zur anderen Vertragspartei des VKV bestand. Die Beschwerdeführerin
hält dieser Auslegung nichts entgegen, was den Verweisungsvertrag als mehrdeutig
erscheinen lässt. Ebensowenig zeigt sie auf, weshalb sich die Beschwerdegegnerin nach
Treu und Glauben gestützt auf den Wortlaut und die Systematik der VKV und den weiteren
Umständen nicht darauf hätte verlassen dürfen, dass die Beschwerdeführerin auch das
Schuldverhältnis gemäss Ziffer 6.2 VKV dem liechtensteinischen Recht unterstellen wollte.

E. 3.4
Die Vorinstanz hat nach dem Gesagten kein Bundesrecht verletzt, indem sie das
Schuldverhältnis zwischen den Parteien gestützt auf eine eindeutige Rechtswahl gemäss
Art. 116 Abs. 2 IPRG dem liechtensteinischen Recht unterstellte. Aufgrund der hinreichend
klaren Rechtswahl fällt eine objektive Anknüpfung des Schuldverhältnisses ausser
Betracht; auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu Art. 117 Abs. 3 lit. e IPRG ist
deshalb nicht weiter einzugehen.

E. 4
Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Vorinstanz hat
diese in Anwendung von liechtensteinischem Recht entschieden. Die Anwendung von
ausländischem Recht kann nur unter dem Blickwinkel der Willkür überprüft werden ( Art.
96 lit. a BGG e contrario; BGE 143 II 350 E. 3.2; 133 III 466 E. 3.1.). Eine entsprechende
Rüge hat den strengen Begründungsanforderungen zu genügen (vgl. E. 1.2 oben). Die
Beschwerdeführerin setzt sich in ihrer Begründung nicht mit der Anwendung des
liechtensteinischen Rechts auseinander, geschweige denn erhebt sie eine hinreichend
begründete Willkürrüge. Somit trägt die unangefochtene Hauptbegründung der Vorinstanz.
Auf die Rügen der Beschwerdeführerin, die sich gegen die Anwendung von
schweizerischem Recht gemäss der vorinstanzlichen Eventualbegründung richten, ist daher
nicht weiter einzugehen.

E. 5
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten
ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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